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                 Bericht 
     des Arbeitskreises Bahnpolitik  

           zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs und Straßenbauabteilungsleiter  
            der Länder (GKVS) am 17./18. März 2021 (Video/Telefonschaltkonferenz) 
  
                    und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 15./16. April 2021  

(Video/Telefonschaltkonferenz) 

  

 TOP 5.3 
Mitwirkung der Länder an der Erhöhung der Sicherheit im Schienen-
personennahverkehr (SPNV) 

regionalen Gegebenheiten so wohl gesamthaft als auch im konkreten Einzelfall ein er 
   kennbarer Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Schienenpersonennahverkehr  
   erreicht werden. Es bleibt aber aufgrund der föderalen Struktur in Deutschland festzu 
   stellen, dass eine wirkliche Standardisierung nur im Wege der Normung und Gesetz 
   gebung auf nationaler Ebene erfolgen kann. 

 

Nach den Ereignissen in Voerde und Frankfurt am Main im Sommer 2019, bei denen 

Personen vorsätzlich ins Gleisbett gestoßen und getötet wurden, hat das Thema Sicher- 

heit im Schienenpersonennahverkehr erheblich an öffentlicher und politischer Bedeutung 

gewonnen. 

Mit dem GKVS Beschluss TOP 5.8 „Mitwirkung der Länder an der Erhöhung der Sicher- 

heit im Schienenpersonennahverkehr“ vom 4./5. März 2020 wurde der Arbeitskreis Bahn- 

politik beauftragt bis zur nächsten Herbstsitzung in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Öf- 

fentlicher Personenverkehr Vorschläge zur Mitwirkung der Länder zur Erhöhung der Si- 

cherheit im Schienenpersonennahverkehr zu entwickeln. Da sich die Länder bis zu die- 

sem Zeitpunkt auf kein einheitliches Papier einigen konnten, wurde eine erneute Befas- 

sung dieses Tagesordnungspunktes mit dem gleichnamigen GKVS Beschluss TOP 5.4 

vom 16./17. September 2020 für das Frühjahr 2021 beschlossen. 

Vor diesem Hintergrund erscheint eine zuvor vom BMVI mehrfach erbetene Standardi- 
sierung grundsätzlich nicht umsetzbar. Im Hinblick darauf wurden auf der Grundlage ei- 
nes Arbeitspapiers der BAG-SPNV (Bundesarbeitsgemeinschaft des SPNV e.V.) vom  
17. Dezember 2020 Leitlinien für die Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr  
zur Erhöhung der Sicherheit entwickelt. Hierdurch kann jeweils in Abhängigkeit von den  
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Der Beschlussvorschlag betont unter Ziffer 1 außerdem die Bedeutung der Zuständigkeit 

der  Bundespolizei  für  Gefahrenabwehr  und  Strafverfolgung  im  SPNV.  Ihrer  Präsenz 

kommt sowohl für die objektive als auch für die subjektive Sicherheit von Fahrgästen und 

Zugpersonal eine besondere Bedeutung zu. Im Anschluss an einen gleichlautenden Be- 

schluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder auf ihrer 

212. Sitzung vom 17. bis 19. Juni 2020 in Erfurt (Top 32) wird in Ziffer 3 des Beschluss- 

vorschlags zusätzlich ein Tätigwerden des Bundes als Eigentümer der DB Station&Ser- 

vice AG für die Umsetzung angemessener Sicherheitsvorkehrungen an Bahnhöfen ge- 

fordert. 
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Anlage 

 
Leitlinien für die Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zur Er-
höhung der Sicherheit 
 
Das System Eisenbahn ist weiterhin das sicherste Land-Transportmittel und hat gleich-
zeitig die am stärksten überwachte Technik. 
Das Thema Sicherheit im Bahnverkehr betrifft nicht nur den Bund. Rund 95 Prozent der 
Fahrgäste im Bahnverkehr nutzen die Züge des Schienenpersonennahverkehrs, für de-
ren Bestellung die Länder verantwortlich sind. In Zuständigkeit der Länder liegt damit 
auch die Festlegung der Sicherheitsmaßnahmen, die die in Ergänzung der gesetzlichen 
Zuständigkeit der Bundespolizei zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung an Bahnhöfen 
und in Zügen zusätzlich durch die im Schienenpersonennahverkehr tätigen Verkehrsun-
ternehmen zu erbringen sind. 
Neben der rein technischen Sicherheit für die Fahrgäste und Zugpersonale sind jedoch 
auch An- und Übergriffe auf Personale und Fahrgäste bei einer Weiterentwicklung und 
Erhöhung der Sicherheit mit in den Blick zu nehmen. 
Vor diesem Hintergrund sind insbesondere folgende Punkte zu beachten und soweit 
möglich in ein Sicherheitskonzept mit einzubeziehen: 
 

1. Einrichtung einer Leitstelle 
Die Aufgabenträger stellen sicher, dass bei Schließung von Verträgen mit den Eisbahn-
verkehrsunternehmen die Einrichtung einer Leitstelle durch das Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen (EVU) vertraglich geregelt ist.  
Diese koordiniert den Betrieb und sorgt für eine sicherheitsrelevante, wechselseitige 
Kommunikation zwischen Zug- und Landseite. Betriebsstörungen aller Art werden hier 
gemeldet und verarbeitet. Die Dokumentation und Meldung sicherheitsrelevanter Vor-
kommnisse an die Aufgabenträger genauso wie die Meldeketten zu und die Lagerunden 
mit den zuständigen Sicherheitsbehörden, der Bundespolizei, Feuerwehr und Betriebs-
leitzentrale wird durch die Leitstelle gewährleistet. 
Hinsichtlich der konkreten Anforderungen, beispielsweise bei der zeitlichen Vorgabe für 
die Besetzung der Leitstelle, der Bemühung um Sicherheitspartnerschaften und des Mo-
nitorings, bestehen regionale Unterschiede und sind entsprechend zu berücksichtigen.  
 

2. Vorgabe von Sicherheitskonzepten 
Den Aufgabenträgern sind bei der Neuvergabe von Leistungen durch die Eisenbahnver-
kehrsunternehmen möglichst umfassende und verbindliche Sicherheitskonzepte vor der 
Betriebsaufnahme vorzulegen. In diesen sind Handlungsstrategien, präventive und reak-
tive Maßnahmen, Zusammenarbeitsregelungen, erweiterte Meldeketten und Informati-
onsflüsse darzustellen. Hierbei sind insbesondere optimierter Melde- und Informations-
ketten zu den zuständigen Sicherheitsbehörden (Bundespolizei, Feuerwehr, Betriebs-
zentrale) zu berücksichtigen und dienen einer sicherheitsfördernden Kommunikation.  
 

3. Personaleinsatz 
Die Präsenz von Personalen, die dem Betrieb des Eisenbahnverkehrsunternehmens zu-
geordnet werden können, ist ein maßgeblicher Faktor für das subjektive und objektive 
Sicherheitsempfinden der Fahrgäste und Zugpersonale und sollte im Rahmen von Neu-
vergaben von Leistungen an die Eisenbahnverkehrsunternehmen mitberücksichtigt wer-
den. Beim Personaleinsatz ist zwischen Zugpersonal (vor allem Zugbegleiterinnen und 
Zugbegleitern) und dem Sicherheitspersonal zu unterscheiden. 
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Zugpersonal / Sicherheitspersonal 
Das ausgebildete Zugbegleitpersonal, betreut und kontrolliert die Fahrgäste. Im Falle von 
Zuwiderhandlungen wie Schwarzfahren, Fehlverhalten müssen sie zudem für die Einhal-
tung der Beförderungsbedingungen sorgen. In den genannten Fällen begeben sie sich 
grundsätzlich in die Gefahr, von übergriffigen Fahrgästen beleidigt oder gar attackiert zu 
werden. Um den Zugbegleiter*innen den Umgang mit solchen Situationen zu erleichtern, 
ist die Vorgabe einer zusätzlichen Deeskalationsschulung im Rahmen der Ausbildung 
fast flächendeckend anzustreben. 
Erhöhte Zugbegleitquoten und ggf. differenzierten Modellen für sicherheitskritische und 
aufkommensschwache Fahrten sind anzustreben. Beispielsweise 100% Zugbegleitung 
bei nachfragestarken Linien tagsüber, 30% Zugbegleitung bei nachfrageschwachen Li-
nien tagsüber und 100% Zugbegleitung bei nachfrageschwachen Linien nachts. Sofern 
angezeigt, sind teilweise bereits Besetzungen von mehr als nur einer Begleitperson er-
forderlich. Wenn die jeweilige allgemeine Sicherheitslage dies zulässt, sind jedoch auch 
in einzelnen Verkehrsverträgen auch geringere Zugbegleitquoten ausreichend. Bei S - 
Bahnen kann hiervon abgewichen werden.  
Die individuellen und auf die Regionen sowie Situationen zugeschnittenen Besetzungs-
vorgaben für das Zugbegleitpersonal sollten von den einzelnen Aufgabenträgern entwi-
ckelt und durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen umgesetzt werden.  
Insbesondere bei Großveranstaltungen (Konzerte, Sportveranstaltungen, Demonstratio-
nen etc.) findet ein Einsatz von ausgebildeten, meist externen Sicherheitspersonalen 
statt. Im Regelfall geschieht das in Absprache zwischen Aufgabenträger und Eisenbahn-
verkehrsunternehmen, um eine bedarfsgerechte Unterstützung der Zugbegleiter zu bie-
ten und eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten. 
Die Anforderungen und Umsetzungen der Aufgabenträger können hierbei variieren und 
werden auf die jeweiligen Anforderungen vor Ort zugeschnitten. In Einzelfällen werden 
konkrete einzukalkulierende und einzuplanende Personalstunden für Sicherheitskräfte 
bereits in den Ausschreibungsunterlagen vorgegeben, die dann während des späteren 
Betriebs einvernehmlich zu bestimmten Zeiten oder Ereignissen eingesetzt werden. Der 
jeweilige Umfang hinsichtlich des erforderlichen Sicherheitspersonals ist frühzeitig durch 
die Aufgabenträger nach regionalen und zeitlichen Anforderungen zu definieren und mit 
der Bundespolizei abzustimmen.  
 

4. Einsatz von Videotechnik und Notrufsystemen in den Fahrzeugen 
Für das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste spielen insbesondere Notrufmöglichkeiten, 
einsehbare Wagenkastengestaltungen und genügend Helligkeit eine bedeutende Rolle. 
Diesem Bedürfnis sollte durch den Aufgabenträger bei der Neuvergabe von Leistungen 
hinsichtlich der einzusetzenden Fahrzeuge Rechnung getragen werden.  
 
Darüber hinaus erhöhen kontinuierliche Videoaufzeichnungen für die Fahrgäste die sub-
jektive Sicherheit, während sie für potenzielle Täter eine abschreckende Wirkung entfal-
ten. Auch hier ist die Offenheit der Datenschutzbehörden für eine solche dauerhafte Auf-
zeichnung und ausreichende Speicherung der Daten von besonderer Bedeutung. Selbst-
verständlich sind dabei alle Vorkehrungen zu treffen, die ein Auslesen der Daten nur unter 
konkret definierten Voraussetzungen durch die zuständigen Behörden ermöglichen.  
Aufgrund der vorliegenden unterschiedlichen Datenschutzbestimmungen variieren die 
Ausführungen der Videoaufzeichnungen von Land zu Land. Ferner unterscheidet sich 
auch die Aufbewahrungsdauer dieser Videodaten regional zwischen 48 und 120 Stun-
den. Auch hinsichtlich der Vorgaben für den zugelassenen Erfassungsbereich von Vide-
okameras gibt es Unterschiede in den Ländern. In allen Belangen des Einsatzes von 
Videokameras in Fahrzeugen ist eine weitere Vereinheitlichung der datenschutzrechtli-
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chen Vorgaben im Sinne der Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der Ab- 
schreckung unbedingt zu begrüßen und von den Aufgabenträgern anzustreben. Dies gilt 

umso mehr, da häufig die Fahrten über mehrere Länder hinweg erfolgen. 

 
  


